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Baumaßnahme Maßnahme-Nummer :  
 
 

Angebot für 
 

 
 

 

ALLGEMEINE REGELUNG FÜR BAUARBEITEN JEDER ART – DIN 18 299 
 
0 Hinweis 
  
 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen,  

z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,  
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, 
Bezug genommen wird,  
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“,  
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

  
0.1 Angaben zur Baustelle 
  
0.1.1 Lage der Baustelle (Ort/Str./Hausnummer) 
  
  
  
0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage :  siehe beigefügte Lageplanskizze 
  
       
  
 Bei Gebäuden :                           m(Länge)                           m (Breite)                             m (Höhe) 
  
 Geschosszahl :       Dachform :       Neigung :      
  
       
  
0.1.4 Zufahrtsmöglichkeiten :   vorhanden    vorhanden mit folgender Einschränkung 
  
       
 (z.B. Gewichtsklasse, Breite, Höhe d. Durchfahrt) 
  
 Wege auf der Baustelle :    befestigt      unbefestigt      Einschränkung 
  
       
 (z.B. 10 t) 
  
  
0.1.7 Anschlusseinrichtungen:  
    
    Baustromverteiler und Wasseruhren werden bauseits zur Verfügung gestellt. 
    Sonstiges:       
   
  Folgende Anschlusseinrichtungen sind vorhanden:  
    Wasseranschluß (∅)        
    Stromanschluß (Leistung)       
    Sonstige Anschlüsse (Art)       

 

A.7416.132511B

siehe Anl. zu Allgem. Regel. für Bauarb. DIN18299
siehe Anl. zu Allgem. Regel. für Bauarb. DIN18299

VG-7000-2016-2004

siehe Anlage zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299

Parkettarbeiten (DIN 18 356);

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Senckenberganlage 25 60325 Frankfurt am Main

siehe Anlage zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299

Grad

Neugestaltung Senckenberg NGJ Uni-Hauptgebäude
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0.1.8 Lager und Arbeitsplätze :  
    vorhanden      begrenzt vorhanden 
    innerhalb d. Gebäudes (nur mit Zuweisung) 
    gemäß Baustelleneinrichtungsplan 
    nicht vorhanden:       
 
 
 
0.1.9 Bodenverhältnisse :    Bodengutachten liegt vor  
  
  Allgemeine Angaben : 
  
       
       
  
0.1.10 Grundwasser :   nicht vorhanden      vorhanden 
  
       
       
  
  
0.1.13 Schutzgebiete :    nein     vorhanden (z.B. Wasser/Naturschutz) 
  
       
       
  
0.1.13 a Denkmalschutz :    ja      nein 
  
       
       
  
0.1.14 Schutzmaßnahmen (z.B. Bäume, Vegetationsflächen, Gebäudeteile) : 
  
       
       
  
0.1.15 Im Baugelände vorhandene Leitungen (Ver- und Entsorgung, Telefon, Gebäudereste und Hindernisse) 
  
       
       
  
0.1.16 Besondere Anordnungen: Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer von Leitungen, Kanälen etc. 
 (z.B. Telekom, Stadtwerke, EVU) 
  
       
       
  
0.1.17 Schadstoffbelastung : (z.B. Boden, Gewässer, Bauteile/Asbest) 
  
       
       
  
0.1.21 Vom AG veranlasste Vorarbeiten : 
  
       
       

  
       

       
  

  
       
       

 

   

 Kosten des Verbrauchs : 
  
  

werden durch Messung ermittelt 
  werden kostenfrei zur Verfügung gestellt und sind in der Kalkulation zu berücksichtigen 
    Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der AN mit der hausverwaltenden    

      Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen. 
    Es erfolgt eine pauschalierte Verbrauchskostenabrechnung siehe 10.640 der Weiteren   

      Besonderen Vertragsbedingungen WBVB 
    Wasser und Strom werden dem Auftraggeber grundsätzlich zur Verfügung gestellt. Dies

  hat der Auftragnehmer bei der Kalkulation des Angebotes entsprechend zu berücksichtigen, 
  siehe Nr. 10.641 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen. 

    Sonstiges 

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich sind in
einem Bestandsplan des AG aufgeführt.

Die angrenzenden Gebäude nebst Arkadengängen zum Baufeld sind denkmalgeschützt.

Es erfolgt eine pauschalierte Verbrauschkostenabrechnung siehe Nr. 10.940
der WBVB.

siehe Anlage zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299
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0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle : 
  
       
       
  
0.1.23 Weitere Angaben und Hinweise 
  
       
       

 

siehe Anlage zu Allgemeinen Regelung für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299




